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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwer-deführerinnen haben
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG).

E. 1.4
Die Beschwerde wurde nicht in einer Amtssprache des Bundes abgefasst, vorliegend kann
jedoch auf das Einfordern einer Übersetzung verzichtet werden, da die in englischer
Sprache verfassten Ausführungen genügend verständlich sind. Auf die Beschwerde ist
einzutreten (Art. 52 VwVG).

E. 2.1
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden kann in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters respektive einer zweiten Richterin entschieden
werden (Art. 111 Bst. e AsylG). Vorliegend handelt es sich, wie nachfolgend aufgezeigt,
um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art.
111a Abs. 2 AsylG).

E. 2.2



Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf einen Schriftenwechsel verzichtet.

E. 3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 4.1
Die dringlichen Änderungen des Asylgesetzes vom 28. September 2012, welche am 29.
September 2012 in Kraft getreten sind, kommen vorliegend nicht zur Anwendung, wurde
doch in der Übergangsbestimmung (Ziffer III) festgehalten, dass für Asylgesuche, die - wie
vorliegend - im Ausland vor dem Inkrafttreten der Änderung gestellt wurden, unter
anderem die aArt. 19, 20 und 52 AsylG in der damaligen Fassung gelten.

E. 4.2
Gemäss aArt. 19 Abs. 1 AsylG kann ein Asylgesuch im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das BFM überweist (aArt. 20 Abs. 1
AsylG).

E. 4.3
In der Regel führt die schweizerische Vertretung mit der asylsuchenden Person eine
Befragung durch (aArt. 10 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über
Verfahrensfragen [AsylV 1, SR 142.311]) und, wenn dies nicht möglich ist, wird die
asylsuchende Person aufgefordert, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten (aArt. 10 Abs. 2
AsylV 1). Vorliegend wurde auf eine Befragung durch die Botschaft mangels
entsprechender Kapazitäten und unter Hinweis auf sicherheitstechnische und strukturelle
Aspekte verzichtet und der Beschwerdeführerin - zwecks Wahrung des rechtlichen Gehörs -
ein schriftlicher Fragenkatalog zugestellt, welchen diese auch beantwortete (vgl. act. B6/9).

E. 4.4
Vor dem Hintergrund der massgeblichen Praxis zur Behandlung von Asylgesuchen aus dem
Ausland sowie unter Berücksichtigung der gesamten Aktenlage ist festzustellen, dass
vorliegend auf eine Befragung der Beschwerdeführerin verzichtet werden durfte. Die
Beschwerdeführerin hatte bereits zwei Asylgesuche auf der Botschaft deponiert und in jeder
Eingabe ihre Vorbringen dargelegt. Mit der Einladung zur Stellungnahme wurde den
massgeblichen verfahrensrechtlichen Anforderungen Genüge getan (vgl. dazu BVGE
2007/30).

E. 4.5
Praxisgemäss bewilligte das BFM Asylsuchenden die Einreise in die Schweiz zur
Abklärung des Sachverhalts, wenn ihnen nicht zugemutet werden konnte, im Wohnsitz-
oder Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in ein anderes Land auszureisen (aArt. 20 Abs. 2
AsylG). Dagegen wurde die Einreise in die Schweiz verweigert, wenn keine Hinweise auf
eine aktuelle Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG vorlagen oder den Gesuchstellenden
zuzumuten war, sich in einem Drittstaat um Aufnahme zu bemühen (aArt. 52 Abs. 2
AsylG).

E. 5.1



Vorliegend verneinte das BFM zu Recht die Einreise in die Schweiz zur Abklärung des
Sachverhalts. Zutreffend stellte die Vorinstanz fest, dass die Beschwerdeführerin keine
begründete Furcht vor Verfolgung zum Zeitpunkt ihrer zweiten Ausreise aus Eritrea
glaubhaft machen konnte. Sie führte zwar aus, dass nach der Flucht ihres Ehemannes vor
dem Nationaldienst Männer in Uniform zu ihnen nach Hause gekommen seien und ihr mit
einer Busse in Höhe von 50'000 Nakfa drohten. Diese seien jedoch dann nicht mehr
gekommen ("they cease to come to us") und hätten sie nicht weiter behelligt. Sie wisse
nicht, was aus ihnen geworden sei. Auch sei sie nach C._______ gegangen, um weiteren
Nachfragen nach ihrem Mann zu entgehen. Dorthin sei sie ausserdem auch gezogen, weil
sie sich dort bessere Arbeits- und Bildungschancen versprochen habe (vgl. act. B6/9, F. 6).
In den Sudan sei sie vor allem deshalb gegangen, um ihren Kindern den Militärdienst zu
ersparen. Dieser Umstand jedoch begründet gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgericht
(vgl. BVGE 2012/26, E. 7) gerade keine im Auslandsasylverfahren zu berücksichtigende
Verfolgung, da das Vorliegen der Flüchtlingseigenschaft erst durch das Vorliegen
subjektiver Nachfluchtgründe begründet wird. Auch hinsichtlich ihres inzwischen
mehrjährigen Aufenthalts im Sudan konnte die Beschwerdeführerin keine glaubhafte
Verfolgung von einer beachtlichen Intensität geltend machen. Sie schilderte
Diskriminierungen und wirtschaftliche Probleme, den Lebensunterhalt zu bestreiten und
ihren Kindern eine gute Ausbildung zu finanzieren (vgl. act. A4/11, Bst. c). Den sexuellen
Behelligungen durch ihren ersten Arbeitgeber habe sie sich nach eigenen Angaben durch
Kündigung entziehen können (vgl. act. A10/2, F. 2). Aus diesen Gründen hat das BFM die
Einreise zu Recht verweigert und die Asylgesuche abgewiesen.

E. 5.2
Zutreffend hat die Vorinstanz unter diesen Umständen auch auf weitere Erörterungen der
Situation der Beschwerdeführerinnen im Sudan verzichtet, insbesondere zur
Inanspruchnahme des Schutzes und der Zumutbarkeit des weiteren Verbleibs im Drittstaat.
Dazu ist festzuhalten, dass wie oben angesprochen, die Beschwerdeführerinnen zwar in
bescheidenen Verhältnissen lebten, sich jedoch mehrere Jahre über Wasser zu halten
vermochten. Auch auf die Frage der Beziehungsnähe muss unter diesen Vorzeichen nicht
weiter eingegangen werden.

E. 6
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten den Beschwerde-führerinnen
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Allerdings verzichtet das Gericht vorliegend aus
verwaltungsökonomischen Gründen in Anwendung von Art. 6 Bst. b des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]) auf die Erhebung von Verfahrenskosten. (Dispositiv nächste Seite)
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